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bestellen, darin, daß z.— D. auf Berichten, die von staatlielien-- 
Organen den MfS übergeben wurden und als Aufzeichnung i. S. 
des § k-9 (2) StPO und damit als Beweismittel gemäß § 2h (l) 
Ziffer h StPO in der Beweisführung bei der Bearbeitung 
Operativer Vorgänge Verwendung finden sollen, Anweisungen 
für den Einsatz von Hl fixiert sind. Es ist unbestritten, daß 
damit ein solches Schriftstück seinen Charakter als straf
prozessual verwendbares Beweismittel verloren hat. Es kommt 
deshalb darauf an, auch jede einzelne noch vorhandene Er- 
scheinung der unzulässigen Beeinträchtigung von Beweisgegen
ständen und Auf Zeichnungen im Interesse der Gewährleistung 
effektiver Beweisführimgsmaßnahmen und objektiver Arbeits
ergebnisse zu überwinden. I7eim Veräudcrmigsn des Originalzu
standes vom Beweismitteln für die Beweisführung unumgänglich 
sind, z. B. zur Untersuchmag vielfältiger Spuren, der dafür

'x-ferforderlichen Entnahme von Probenf,;;fst*_vor der Vornahme der
Veränderungen der Originalzusta^^'^.u^ch geeignete Maßnahmen"<*?' k(z. B. Fotografie) exakt zu sichern. Es ist auszuweisen, 
warum und welche Veränderungen notwendig gewesen sind.
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Im Zusammenhang mit^fdLpm^umfassenden Erschließen jeglicher
beweiserheblichen ormationen bei der Suche und Sicherung
von Beweisga.gens tänden und Auf Zeichnungen sind darüber hinaus 
besonders folgende Erfordernisse zu realisieren:

Der Untersuchungsführer und der verantwortliche Leiter müssen

- zielgerichtet Einfluß darauf nehmen, daß die Durchsuchung 
von Wohnungen, anderen Räumen und Grundstücken zum frühest
möglichen Zeitpunkt erfolgt;

— den mit der Durchsuchung von Wohnungen, anderen Räumen und 
Grundstücken beauftragten operativen Mitarbeitern in Ab
hängigkeit vom Gegenstand der Beweistülirung konkrete Hinweise 
geben nach welchen Gegenständen gesucht werden soll. Unter 
Umständen kann die Teilnahme des Untersuchurgsf'iihrers an der 
Durchsuchung erforderlich und zweckmäßig sein.
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